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RS OGH 1991/11/5 4Ob95/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1991

Norm

UrhG §1

UrhG §3

Rechtssatz

Werke einer Stilrichtung, deren Anliegen es ist, ästhetische Formen von Gebrauchsgegenständen unter Vermeidung

schmückender Zutaten allein aus dem Verwendungszweck zu entwickeln ("Zweckform"), können zwar "ästhetisch

wirken", müssen damit aber nicht zwangsläufig als Kunst geschützt werden. - "Le Corbusier-chaise-longue".
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